
28 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIII. GP 

16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem die Geltungsdauer des Lastvertei­
lungsgesetzes 1952 neuerlich verlängert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(Vel"fassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebullig von Vorschrif­
ten, wie sie im Lastverteilungsgesetz 1952, BGBL 
Nr. 207, in der Fassung ,der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 131/1954, BGBl. Nr. 108/1955, BGBL 
Nr. 279/1955, BGBL Nr. 258/1956, EGBL 
Nr. 278/1957, BGBL Nr. 280/1958, BGBl. 
Nr. 285/1959, BGBL Nr. 303/1960, BGBL 
Nr. 314/1961, BGBt Nr. 12111963, BGBl. 
Nr. 328/1965, BGBL Nr.309/1966, BGBL 
Nr. 450/1968, BGBL Nr. 178/1970, BGBL 
Nr. 410/1970 und ,des Art. II d'i,eses Bundesge­
setzes enthalten sind, sowi,e die VoI1ziehung dieser 
Vorschriften sind vom Wirksamkeitsbeginn dieses 

Bundesgesetzes an bis zum Ablauf des 31. De­
zember 1972 auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsg,esetz in 
der Fassung von 1929 etwas ander,es vorsieht. 

Artikel 11 

Das Lastverteilungsgesetz 1952 ,wird geändert 
wie folgt: 

§ 14 Abs. 2 hat zu lauten: 
,;Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. bezemher 

1972 auß·erKraft;" 

Artikel III 

(1) DiesesBunde~gesetz tritt mit 1. Jänner 1972 
in Kraft. 

(2) Die Vollziehung des Art. I dieses Bundes­
gesetzes ohliegt der B~ndesTegierung. Im ü\br~gen 
richtet sich die Zuständigkeit zur Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes nach § 14 .A:bs. 1 des Last­
vertetlung~gesetzes 1952. 

Erläuterungen 

I. 

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden 
durch reichsrech:tl~che Vorschrilftengesetzliche 
Maßnahmen zur Lenkung und Verteilung der 
elektrischen Energie nach gesamtwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten' ergriff,en. Auf ,diese Vorschriften 
greift auch meritorisch das Lastvertei!lungsgesetz 
1952 zurück, das nach Kr-i-egsende auf Grund des 
Art. 10 Abs. 1 Z. 15 ,des B-V:G inJ Geltung ge­
setzt, wiederverlautibart und wiederholt durch 
einfaches Bundesgesetz verlängert wurde. Nach 
der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist seit 
Inkrafttreten des Staatsvertr:1lges der oh~ge Kom­
petenztatbestand nicht mehr anwendbar und so­
hin auch die Verlängerung der Gdtungsdauer 
durch einfaches Bunde~gesetz nicht mehr möglich. 
Die Verlängerung der Geltung.sdauer bedarf da-

her jeweils einer besonderen Verfassun:gshestim­
mungo Mit Bundesgesetz vom 19. Dezemher 1970, 
BGBL Nr. 410, wurde die 14. Verlängerung des 
LastverteilungSigesetzes 1952, und zwar bi.s 31. De­
zemher 1971, normiert. 

11. 

Für eme neuerliche Verlängerung der Gel­
tungsdauer des Las'tverteilungsgesetzes 1952 
spricht folgendes: 

a) Eine Betrachtung ·der Enengielagedes hu­
fenden Jahres zeigt, daß eine >lang anhal­
tende Trockenpeniode und ,darüber hinaus 
hohe Veribrauchszunahmen auch bei dem 
heutigen Stand des Au!/bauesder Kraft­
werke zu einer Verschärfung der Energie­
situation führen können. Das mangelnde 
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Wasser1dargebot hatte u. a. ,;ur Folg,e, daß 
die .Jahresspeicher, 1die zum Teil auf Grund 
der angespannten Energiebge frühzeiti,g 
ei'ngesetzt werden mußten, im Durchschnitt 
,derzeit nur zu etwa 87% hzw. 98010 gef,üllt 
sind. Weiters hat der forcrerlle Einsatz der 
Braunkohlenkraftwerke (1' 8 Mil]j,arden 
k Wh Mehrerzeugung 'bis S!ptember) d,je 
Aufstockung der Kohlenl3iger während der 
Sommermonate verhindert, wodurch erst­
mals ,die Situationeing,etreten i'5t, daß zu 
Beginn der Winterperiode geri.ngere Lager­
bestände vorhanden sind als am Ende der 
Winterperiode des Vorjahres. Vom Bundes­
lastverteiiler wurde im Zusammenhang da­
mit eine Vorausschau über den a~beits- und 
leistungsmäßigen Bedarf im . kommenden 
Winter ausgearbeitet und festgestellt, daß 
unter bestimmten Voraussetzungen mit be­
achtlichen Energiedefiziten zu rechnen ist, 
die bei, Zusammentreffen verschiedener Ur­
sachen, wie z. B. Ausfälle von Maschinen, 
sehr hohe Vel'brauchszunahmen, wie sie er­
fahrungsgemäß bei lang anhaltenden Kälte­
perioden auftreten, zu ernstlichen Schwie­
rigkeiten in ,der Stromversorgung führen 
könnten, insbesondere wenn diese Ereig­
ni,s&e gleichzeiti:g einträten. Erfahrungsge­
mäß bLeiben ruber solche Erei.gni'Sse nicht auf 
das Inland beschränkt, sondern treten oft 
,gleichzeitig im gesamten mittdeuropäischen 
Raum auf, sodaß auch, dessen Veroundnetze 
trotz bestehender vertraglicher Absprachen 
fircht zur Bedarfsdeckung herangezogen 
werden können. 

b) Durch die bestehende Lastv,erteilunlgsongani­
sauon wurde in engster Zus,ammenarlbeit 
mit den FachLeuten der Landesgesellschaften 
und der Vetbundgesellschaft sowie im Ein­
vernehmen mit dem Bundesmini'stel"ium für 
Verkehr in den letzten Jahren eine im In­
und Ausland anerkannte Statistik geschaf­
fen, die geradezu a,ls Marknforschungs­
instrument ersten Ranges zu !bezeichnen ist. 
Wie bereits anläßlich ,der vorangehenden 
Prolongierun,g angeführt wurde, würde die 
Nichtverlängerung des Ges'etzes auf dem 
Gebiete ,der Statistik jedenfalls dem Prinzip 
der Verwaltungsvereinfachung widerspre­
chen und auf dem Gebiete ,der reibungslosen 
Energieversorgunlg eilnen bewährten Siche'r~ 
heitsfaktor ausschalten. 

III. 

Das Lasty,erteilungs,gesetz bedingt keinerlei fi­
nanzielle Aufwendungen yon seiten des Bundes, 
kommt nur bei Er'k'lärungdes enel1giewirtschaft­
lich,en Notstandes und auch dann nur' nach Be­
schluß der Bundesregierung zur Anwendung. 
Wenn aber der Notstand eintritt, ist es bei Nich:t­
vorliegen ennspl'echender Rechitsvorsch,rilten zu 
spät, um die Folgen einer unzurellchenden Elek­
tri~itätsyersorgung, die vor allem der Wirtschaft, 
aber auch der sonstigen öffentlichen Elektrizitäts­
versorgung drohen, abzuwenden. Eine dadurch 
nucht auszu~chließende SchäJdigung der österrei­
chischen Volkswirtschaft ,gerade in Zeiten wirt­
~chaftlicher oder außenpolitischer Schwierigkeiten 
könnte n~cht verantwortet werden. 
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